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^albjährl. in Svlothurn Fr. 3 KV Ct.
Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

Henuì8gl?gebelì «oii àer knthotischm Hesettschnst.

ll' 84. Lamsta^ âcn 19. October. 18kt.

Vorstellungsschrist des Hochlvürdigstcn Herrn Dischoss

Johannes Petrus von Zt. Gallen an den hohen

Verfajsnngsrath.

—> ch II. Die Stellung der Kirche zum Staate.
„Würde die katholische Kirche jemals auf die volle Aner-

kennnng ihres rechtlichen Bestandes und ihrer freien Wirk-

samkeit verzichten, so hätte sie an diesem Tage zugleich ihren

Rtlin', ihre Selbstanflösnng unterzeichnet ; denn sie stützt sich

auf den Glauben, das; sie ihre Sendung und Verfassung

nicht von den Menschen sondern von dem göttlichen Stifter
des Christenthums erhalten habe und von ihm angewiesen

sei, sie unter allen Umständen und selbst in Mitte aller

Widersprüche und Veì-folgungen der Welt bis an das Ende

der Tage festzuhalten und zu vollziehen. Die Theilung der

geistlichen und weltlichen Gewalt ist eine durch das Christen-

thum gewonnene, welthistorische Errungenschaft; sie ist nicht

minder zur Existenz der Kirche nöthig, als sie zugleich die

sicherste Schutzwehr der bürgerlichen Freiheit gegen die Ueber-

griffe einer absoluten Staatsgewalt zu jeder Feit gewesen

ist. Indem die Kirche aber das ganze Recht und die volle

Freiheit zur Erfüllung ihrer göttlichen Sendung in Anspruch

nimmt, ist sie weit entfernt, über den Staat und das, was

seines Rechtes ist, herrschen oder in seine Angelegenheiten
sich einmischen zu wollen. Bei der politischen Bildung, die

unser Volk erreicht, wäre an und für sich, zumal in einem

paritäteschcn Staate, jeder derartige Versuch eine Thorheit
ohne allen Erfolg, und ist jede daherige Befürchtung ohne
allen Gründ.- ^ Das Nechtsbegchren der Kirche ist viel zu
sicher und zu klar gestellt, als daß es möglich wäre, ihm

auf die Länge der Zeit einen zweideutigen oder staatsgcfähr-

lichen Sinn zu unterschieben es läßt sich auf die einfachen

Sätze zurückführen i

,;Die Kirche verlangt Selbstständigkeit für die Leitung

ihrer eigenen Angelegenheiten in dem Umfange; wie es jeder

andern berechtigten Korporation, sogar jedem Privatvereine

zusteht, so lange er Nichts gegen die Staatsgesetzc unter-

nimmt. Sie unterwirft sich allen Staatsgesctzen, nur den-

jenigen nicht, die ihrem göttlichen Glauben zuwider wären,

verlange für sich weder Ausnahmen noch Privilegien, for-
dcrt aber auch für sich Gleichheit vor dem Gesetze und Be-

scitignng jener Hemmungen und Beschränkungen, die mit der

Beseitigung der Allgewalt des Pvlizcistaatcs für alle ande-

ren Bürger und Corporationcn im Staate weggefallen sind.

— Welche Forderung kann billiger, — kann gerechter als
diese sein Hat mau der Kirche alle Begünstigungen, die

der fromme Sinn einer großen Vorzeit ihr -einst verlieh,

entzogen, so hat sie wohl das volle Recht, gegen alle un-
günstigen Ausnahmsgcsctze, mit denen die Neuzeit, sic be-

drängte ihre Verwahrung einzulegen. Diese Befreiung vor
unwürdiger Bevormundung kann der Kirche nirgendswo auf
die Dauer vorenthalten werden; sie bricht sich anen ohnc^
Eoncordatc siegreich überall die Bahn, wo die Verwirrung
der Begriffe und die Macht der Vorurtheilc vor dem Lichte
der Wahrheit weichen und einer edleren Anschauung dex

Welt den Platz räumen muß. Denn in einer Zeit, >n

welcher die mächtigsten Reiche nur auf dein Grunde voll-
ständiger Gleichberechtigung und Selbstverwaltung der ihr
zugehörigen verschiedenen Völker Tbre politische Neugestaltung
zu vollziehen vermögen und das eonfesjionclle Bewußtsein
wie das politische bis zur vollsten Lebensfähigkeit ansgebil-
det erscheint, kann die Anomalie sich nicht lange halten,
daß.Alles gleich sein soll vor dem'Gesetze, nur die Kirche
nicht, daß in allen Kreisen die Bevormundung der Staats-
gcwalt aufhören soll nur im Gebiete der Kirche nicht, daß

nirgends Ansnahmsgesctze geduldet.werden, nur gegen die

Kirche sohhe aufgestellt werden dürften. Die Beziehungen
der Gläubigen zu den Priestern, der Priester zu den Bi-
schöfen, ---- der Bischöfe zum heiligen Vater, dem sichtbaren

Oberhaupt der ganzen Kirche, sind durch jene unabänder-
liche Ordnung und Verfassung festgestellt, die Christus sei-

ner Kirche verlieh; durch diese normale Lebensvcrbindnng,
die.den Verkehr zwischen dem Haupte, den Organen und
Gliedern vermittelt, wird die Kirche, wie der Apostel lehrt,

zum lebendigen Leibe ausgestattet, uno so wenig in der
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Einrichtung des natürlichen Lebens der Lans deworganischcn

Kräfte unterbunden, die Bewegung der Organe gehemmt oder

die Verbindung des Hauptes mit den Organen und Glie-

dcrn unterbrochen werden darf, wenn anders der Leib im

ungetrübten Genusse seiner Gesundheit und feines Lebens

erhalten bleiben soll, so wenig dürfen derlei Störungen
und Hemmnisse zwischen Haupt und Gliedern in der Ord-

nung der Kirche vorgenommen werden, wenn diese eines

ungefährdeten Bestandes und frohen Daseins sich erfreuen

soll. Nach dieser Grnndverfassung der Kirche kommt dem

Bischof, und nur ihm, die Leitung der Diö^se in geistli-

chcn Dingen nach allen Rechten seines Hirtcnamtes zu ; wie

nach Obcil seine Verbindung mit dem Oberhaupte der gan-

zen Kirche, so muß sein Verkehr mit den Priestern nnd

Gläubigen in allen geistlichen Angelegenheiten nnbchin-

dert und frei sein. Alle Präventivmaßregeln der Staats-

anvalt zur Hemmung dieses Verkehrs sind unberechtigt,

erreichen auch nie das damit beabsichtigte Ziel, rufen viel-

mehr das Gegentheil hervor, wie jeder andere Druck auf

wohlbegründetc Mcuscheurcchtc. Wer will es leugnen, daß

die Presse schwere Mißbräuche zu Tage gefördert habe?

Ist es deßwegen Jemanden eingefallen, gegen sie Präven-

tivmaßrcgcln anzuwenden oder über sie von Staatswegcn

die Censur zu verhängen? Dagegen aber sollte eine staat-

liehe Censur über die Erlasse der kirchlichen Behörden und

für Fälle angewendet werden dürfen, wo der Hirt zu seiner

Hccrde, der Bischof zu seinen Gläubigen spricht? Jeder

Bürger kann für sich das Recht in Anspruch nehmen, seine

freie Meinung über Alles auszusprechcu, selbst die Kirche

mit allen Mitteln der Leidenschaft zu befeinden, und seinen

Angriffen durch die Tagcsprcsse die weiteste Verbreitung

zu geben, nur den Vorstehern der Kirche sollte das Recht

vorenthalten werden, die Lehren und Gesetze der Religion

ebenso frei zu verkünden nnd die Kirche gegen die Angriffe

ebenso unbehindert zu beschützen? — Jeder geordnete Vcr-

stand wird den grellen Widerspruch, jeder unbefangene

Rcchtssinn die Rechtsunglcichhcit herausfinden, die bejahen-

den Falles in einem solchen Verhältniß läge. Zum recht-

lichen Bestände der Kirche gehört unstrcitbar die freie Ans-

nbnnf; ihres Gottesdienstes und ihrer Scelsorgc. Beide

aber sind von den Priestern unzertrennlich, die sie nach

Christi Anordnung zu verwalten haben. Soll der Gottes-

dienst nicht eingehen und die Scelsorgc in den Pfarrgemcin-

den nicht aufhören, dann muß die Kirche unbehindert durch

ibrc Bischöfe für die Anbildung einer zureichenden Anzahl

fähiger und würdiger Priester sorgen; denn wenn die Zweige

und Acste am Baume absterben, ohne daß neue Schößlinge

an ihm sich wieder bilden, so stirbt der Baum selber ab

nnd kann ferner keine Früchte mehr tragen: so verhält es

sich mit der katholischen Religion und Kirche in jedem
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Lande; sie Fallen in Trümmer, wenn keine Priester mehr

ungebildet werden, welche nach der Lehre des Apostels die

Vcrkündcr des göttlichen Wortes lind die Ausspendcr der

hl. Geheimnisse in den gläubigen Gemeinden sind. Wo

daher die Kirche gerechte Anerkennung ihres rechtlichen Be-

standes findet, muß ihren Bischöfen das fliecht zugestanden

werden, Geistliche für den Dienst des Altars und der Seel-

sorge zum Frommen der Pfarrgemeinden einzubilden, die

Priester, die er würdig suchet, in den Weinberg des Herrn

zu senden, unwürdige nach Gründen des Gewissens und

des Rechtes davon abzuhalten oder daraus zu entfernen und

für die Heerdc der Gläubigen Alles anzuordnen, was sie

zur Erhaltung, Pflege und Förderung des religiösen und

sittlichen Lebens in der Kirche für heilsam und nothwendig

erachtet. Durch dieses freie Walten der Kirche ini selbst-

eigenen Gebiete ihrer geistlichen Angelegenheiten wird keines

wegs ein Staat im Staate aufgestellt, weil die Kirche die

volle Selbstständigkeit desselben in seiner eigenen Rechts-

sphärc vollkommen anerkennt und in allen weltlichen Diu-

gen sich seinen Gesetzen wie jeder andere Bürger unterwirft.

Zwei Ordnungen des Rechtes im Leben der Völker sind

keine Widersprüche, so wenig als die zwei Lcbenssphärcu

es im Wesen des Menschen sind. Kirche und Staat hat

Gottes Weisheit zum Wohle der Menschheit auseinander

ausgeschieden, und wenn unser göttlicher Erlöser an Hohe

nnd Niedere die Mahnung ausspricht:> Gebet Gott, was

Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist, — so hat

er damit weder etwas Unmögliches, noch etwas Widersprc-

chcndes, sondern ein Gebot der ewigen Weisheit und Gc

rcchtigkcit ausgesprochen, welches ohne strafende Rückwir-

kung nie überschritten werden kann. Halten Sie, hochgc-

ehrte Herren, durch gerechte Bestimmungen jede Einmischung

der Staatsgewalt von der Kirche ab, und die Kirche wird

jede Einmisclmng in das politische Gebiet von ihrer Seite

ferne halten.
^

>- P Wallis. Protestantischer Aberglaube.
Die autikatholischen Blätter erzählten jüngst, ein Waadt-

lander in Bex habe sein Schwein verbrannt, weil die Kapu-

zincr von St. Moriz ihm beigebracht hätten, es sei verhext.

Nun erklärt die „Walliser-Zeitung", gestützt auf authcuti
scheu Bericht, die ganze Sache für leeren Aufschnitt, wo-

mit man in boshafter Absicht die Leser wieder einmal be-

thören wollte. Dagegen meldet das gleiche Blatt, daß in

Bcx vor einiger Zeit ein Mann Feuer an sein und andere

Häuser gelegt habe, um sich Gott zur Erlösung der Welt

zum Opfer zu bringen; der Thäter sei dnrch's Bibellcscu

überspannt worden.

>-> P Luzern. Der wegen der Tellsgcschichtc ver-

folgte Hr. Professor Suppiger hatte bereits eine» ehren-
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volle» Rnf an einer ander» schweizerische» Lehranstalt erhal-

ten; derselbe bleibt jedoch itzt in Lnzern »nd die Gegner

der Geistlichkeit sind nm eine Schadenfreude getäuscht. In
Folge Aufforderung erstattete der Erzichungsratb Bericht au

den Negiernngsrath, daß Hr. Professor Suppiger seinen

Schülern die Geschichte Tells als eine auch in Schweden

schon vorgekommene Sage dargestellt und dabei erklärt habe-

es sei nicht wahrscheinlich, daß ein guter christlicher
Vater sich zwingen lasse, seinem geliebten Kinde den Apfel

vom Haupte zu schießen. Auch dürfe der Einzelne nach

christlichen Grundsätzen selbst an seinem Todfeinde keine

solche Rache nehmen, wie Tell sie an Gcßlcr in der hohlen

Gasse genommen haben soll. Mit Rücksicht auf diese Akten-

läge und weil Hr. Suppiger geäußert, „er habe einen

Mißgriff gethan", beantragt der Erziehungsrath, die

Sache als erledigt zu betrachten, während „Freisinnige" Hrn.

Suppiger dem Patriotismus opfern möchten.

— P Das Kirch en system ist für dieses Jahr noch

nicht ganz zum Sieg gelaugt; das „Monopol" der „Geist-

iichen" bleibt noch für itzt. Die Angelegenheit des hiesigen

Gymnasiums ist jetzt so geordnet, daß für dicßmal das

„Monopol" noch Gnade fand und Hr. Hclfenstein (Geist-

lichcr) provisorisch auf ein Jahr angestellt wurde. In den

zwei ersten Klaffen bleibt das Klasscnsystcm, Würde auch

noch das „Monopol" beseitigt und vorherrschend weltliche

Lehrer angestellt, so stünden wir, bemerkt richtig die „Luz,-

Ztg.", auf dem gleichen Fuß, wie vor etwa 20 Jahren,
was damals bekanntlich mit der Entvölkerung und Des-
organisation der Lehranstalt geendet und der Regierung

nicht Rosen gebracht hat.

i— P Das Departement des Kirchenwesens des Kantons

Lnzern hat an sämmtliche Pfarrämter desselben in Betreff der

Taufe unehelicher Kinder folgendes Eircnlarschrciben erlassen!

„Hochwürdigc Herren! Es hat sich an mchrern Orten
die Uebung erhalten, daß außerehelich gcbornc Kinder zur
Nachtzeit getauft werden. Hiergegen sind nicht blos Klagen

geführt worden, sondern es hat dieses auch häufig schon

zu sehr unerbanlichcn Auftritten Anlaß gegeben.

Schon deßwegen, und weil jenes Verfahren weder den

Gefallenen als Strafe erscheint, noch andere vom Falle zu-
rückzuhalten vermag, und weil ferner nach den, § 103 un-
sers bürgerlichen Gesetzbuches außcrchlich gcborncn Kindern
kein Schandfleck anhängt, hat sich der Hochwürdigstc Bischof

auf Anregung des hohen NcgicrniigSrathcs laut Schreiben

vom 3. Juni 1830 zur Verfügung veranlaßt gefunden: „es
sei von der früher bestandenen Uebung abzugehen und wie

„in der ganzen Diözese Basel die Taufe der unchlichen Kin-

„der in Bezug auf die Zeit jener der ehelichen Kinder gleich

„zu stellen."

Da diese Weisung wahrscheinlich nicht allen Pfarräm-

tern zugekommen ist, so bringen wir Ihnen dieselbe im Auf-
trage des hohen Regicrnngsrathes Behufs künftiger Nach

achtuug zur Kenntniß.
ch Basrlstadt. Bezüglich einer in der Kirch.-Ztg,

Nro. 81 enthaltenen und von da in das „Tagblatt der

Stadt Basel" übergegangenen Einsendung ans dem Freien-
amt, betreffend den katholischen Gottesdienst in Basel, ver

öffentlicht das „Tagblatt" nun nachstehenden ihm zuge
kommenen Brief, dem es folgende Worte vorausschickt.

„Wie ernst es den hiesigen Katholiken mit ihrer Forderung
einer weiter» Kirche für ihren Gottesdienst ist, beweist

folgendes Schreiben, das uns ohne Unterschrift zukam,

dessen Ton und Anderes uns aber leicht den Ehrw. Hrn.
Verfasser errathen läßt:

Basel, den 11. Oktober I8K1.

Herr Redaktor!

„In Ihrem gestrigen Blatt, Nro. 210, hatten Sie die

Güte, einen Artikel der katholischen Kirchen-Zeitung anfzu-
nehme», der die kirchlichen Räumlichkeiten, welche der hie-

sigen katholischen Bevölkerung zur Benützung überlassen

sind, in einem ebenso ruhigen als wahrheitsgetreuen Sinn
bespricht.

So verdankenswerth diese Aufnahme ist, so sehr ist zu

bedauerst, daß Sie sich zu der Bemerkung veranlaßt fanden:

„Es ist auffallend, daß nach kaum vollendetem Bau der

„St. Clarakirche sich schon wieder solche Gelüste zeigen."

Herr Redaktor! Wenn Sie sich an einem, ich will
nicht sagen Festtag, sondern nur gewöhnlichen Sonntag
während des Morgengottcsdicnstes in oder nur gegen die

St. Clarakirchc ihin bemühen wollen, so werden Sie sich

von der Richtigkeit fraglichen Artikels überzeugen und ein-
sehen, wie Unrecht Sie hatten, ein wahres Bedürfniß mit
dem spitzigen Namen „Gelüste" zu bezeichnen.

„Wir werden nächstens auf die Sache zurückkommen.
Einstweilen unsern Dank für diese ausrichtige Belehrung."

^ P Baselland. Die Unterschlagungen des verhafteten

Spitalverwalters in Licstal an Lebensmittcln, Klei
dcrn, Bettzeug n. s. w. sollen eine namhafte Summe crrei-
chcn. Nicht nur wurde seine sehr zahlreiche Familie durch
Aneignung von Lcbcnsmitteln jeder Art, welche den armeil
Psründcrn hätten zufallen sollen, ernährt, sondern noch
3 Kostgängerinnen, welche ihm jährlich über 1000 Fr. Kost-
geld bezahlten, unterhalten. Sogar den kranken Psründcrn
wurde das Ihrige entzogen. (Wenn so etwas in einem

katholischen Spital bei „barmherzigen Schwestern" vorkäme,
welchen Höllenlärm würden die Kirchenfcindc machen?)

Rom. Der „Allg. Ztg." wird aus Rom vom 2. Okt.
geschrieben: Ueber die Volkstumulte der letzten Woche in
fast allen größern Städten der Legationcn werden Ihnen
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direkte Berichte eingesandt sein. Bezüglich Bologna's er-

fahren wir manche Einzclnheiten, welche von den betreffen-
den Personen selber herrühren. Der Intendants wider den

der Hauptstoß gerichtet war, verlangte von den Volksfnh-
rcrn 3 Tage Zeit, um sich mit dem Syndikus zn weiterer

Abwehr der Theuerung zn benehmen. Da cntgcgncte Fer-
rarini im stamen Aller, „die Zusagen der Regierung sn-

chen ihre Erfüllung stets im Aufschieben. Doch die Regie-

rung genieße kein Vertrauen mehr; das Volk wolle sich nicht

in Elend und Hungcrsnoth geworfen sehen, es wolle lieber

den Flintenschüssen erliegen als verhungern." Ein Anderer:

„Wir riefen euch, daß es uns besser, nicht daß es uns

schlechter gehe. Versteht ihr nichts vom Regieren, so geht.

Nein, wahrhaftig, nie fanden wir uns unter der Priester-
Herrschaft in. solcher Noth und so hart behandelt." Ein
dritter: „Vaterlandsliebe? Im Munde! Liebe zur Eini-
gung? Auf den Lippen!" Ein eben zurückgekehrter Freund
hatte in den letzten 3 Monaten Gelegenheit, die Stimmung
in Maeerata, Pesaro und Fano näher kennen jzn lernen.

Er versichert mir, daß der Widerwille des Volkes gegen die

Conscription größer ist, als im Allgemeinen darüber be-

konnt ward. Er sah junge Leute eingebracht, die sich selbst

verwundet oder verstümmelt hatten: der Eine hatte sich die

Vordcrzähnc ausgcbrochen, ein Anderer den Daumen oder

Zeigsinger verstümmelt, ein Dritter die Zehen. Die Zeiten
der polliee tnineati! Ein Herr ans Osimo bemerkte übn-
gens dazu, die Abneigung jener Bevölkerung sei traditionell.

Zur Zeit Napoleons I. flüchteten sich die Militärpflichtigen
aus Osimo in Wälder und Marcmmeu, Einer lebte lang
versteckt in einer Fclscngrotte, ein Anderer 2 Jahre im

Keller, ein Dritter eben so lang auf einem Glockenthurm,

um nicht Soldat 'zu werden. — Um den König Franz kl.

und die Königin waren gestern die übrigen Mitglieder der

königlichen Familie in der Kirche Santa Maria d'Ztria zum
Gebet versammelt. Sie assistirten einen» feierlichen Todten-

amt zur Erinnerung an die im Kampf für die Rechte des

Königs gebliebenen Streiter des neapolitanischen Heeres.

Frankreich. Der Erzbischof von Rouen ist von Rom

nach Frankreich zurückgekehrt. Man sagt, er habe zahlreiche

Unterredungen mit dem Papst, dem Kardinal Antouelli
und dem Herzog von Grammont gehabt, (welch' letzterer

vom Papst den Piusvrden erhielt.)

St. Peters-Pfennige.

Dem bischöflichen Ordinariat Basel eingesandt:

Aus der Pfarrei Willisau, At. Luzern nachträglich Fr. ' ' 3. 36

llebertrag laut Nr. 3t r -<» „ 27,677. '6S

Fr. 27,531. 3!»

Pcrsonal-Cbronik.. Ernennung. sKt. klntcrwald.en.s Sach-
(e l n. Die am t3. d. sehr zahlreich besuchte Kirchgemeinde wählte an

die Ktelle des jüngst verstorbenen Hrn. Frühmessers Nik. Roherer als
dessen Nachfolger den Hochw. Hrn. Jos. Jgnaz Rohrer von Sach-
seln, welcher der Gemeinde seit 8 Iahren —c dem Jahr seiner Priester-
weihe — als Kaplan, Lehren und tüchtiger Organist gute Dienste zc-
leistet. Wir gratüliren der Gemeinde und 'drin Gewählten.

ch Todesfall. sKt. Luzcrn.s Entlebuch. Den t'3. o., Mvr-
gens, starb nach dreimonatlicher Krankheit der Hochw. Hr. Kaplan
Jos. Rengst li im bereits angetretenen 80. Lebensjahrs. 1732 in der
Südern bcl Scküpfheim vop. wohlhabend?.» Eltern geboren,, widmete er

sich in Freiburg in der Schweiz und nachher in Konstanz den Studien,
woselbst er t866 zum Priester geweiht wutd'è. Schon als Diakon zum
Kaplan in Entlebuch gewählt, bekleidete er dieses Amt während Sli Iah-
ren. Die Beförderung ans die Pfarrei Marbach schlug er aus, um
im licbgewordenen Entlebuch zu verbleiben. Ueber 36 Jahre war er

gleichzeitig Primarlehrer, und Hr. Dula »ahm »och vor 2 Jahren An-
laß, Hrn. Rcnggli's frühere Verdienste um das Schulwesen auf das
schmeichelhafteste öffentlich zu beloben. It. I. tz,

Korrespondenz. Hocbw. Hrn. .1. I,. à' in I).'Z Erhalten.

Im Gebiete der kathol. Literatur, Vorrätbig bei êvvb Hi Kassulwaw
irr Soloiduri» und àltreck aìivàvl l» VItsi»,

Ncwmann, Dr. I. H., Verlust und Gewinn, Fr. 4.

Wappler, Kultus der katholischen Kirche. Fr32.
Faber, Das hl. Altarssakrament. Volksausgabe. Fr. 3. 66.

» p. sti Größere Ausgabe. Fr. 6. ä».. -

Schokz, Handbuch der Theologie des alten Bundes. I. Fr. 4. 30.

Greith, Mystik. Fr. 7. 66.

Höfler, Rupprecht. Fr:w. 36.

I-Zeminer, ^lonumsntn vntioauu. b'r. 1st. 36. >

LrâllàkS, II. lld., Vis äv 8t. àloinrnâ. Igr, st, tzfl.

Efsingcr, k. v. III., Bußbilder. Fr. I. go.

Scnfkörnlein, Geistliches. 19. Auflage. Ausgabe mit grobem Druck.
95 Cts.-

Pohk, llr. F., Pastoraltheologie. Fr 12.

Pachtler, G. M., Das Christenthum !» Tonkin und Cochinchina.
Fr. 4. 30. n n-

Nikolas, A., Die allerjeligste Jungfrau Maria. 2. Auflage. I. Bd.
Fr. 4.

Hebe, I., Empfehlung der öfter« Communion.' Fr. l.
^

t Ik- st P "j"
Bei B. SchwcildilllllMl, Buchdrucker in Solvthnrn

ist soeben erschienen:

für das Jahr: 1862. .,zz-,n,

Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter Dächer.

Preis 20 Eis.

iâz. Jose 8chissmmm,
Buchhändler und Antiquar in Luzern,

verkauft stets die vorzüglichsten Werke der katholischen
Theologie, sowie eine große Auswahl der besten Volks-
und Ingen d sch r i ften, alt oder neu, zn den billigsten
-Antiguariatspreisen. Gute ä k'kê r e Bücher und Werke köu-

ncn gegen beliebige neue umgetauscht werden; auch kaust

derselbe fortwährend größere und kleinere Bibliotheken,
besonders thcolo g i s ch e und h i st o r i s ch e gegen b a a re

Bczähl u n g.

Expedition â Druck non ik. Schweiidiinainl in 8olnkli»rn.


	

